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Als Konsequenz des Scheiterns konstatıiert Klein dıe Erkenntnis, da{fß das Armutsproblem nıcht
eintach durch admıniıstratıve Mafßnahmen überwunden werden könne. Der Staat ZOR sıch darautfhin
ın trühliberaler Manıer AUS verschiedenen sozıalen Aufgabenfeldern zurück, auf Arbeitsbeschaft-
fungsmaßnahmen wurde verzichtet. Be1 der Ausgestaltung der Fürsorge der Wende ZU Jahr-
undert orlentierte [1N1all sıch I1U der Finanzıerbarkeit der Unterstützungsmafßsnahmen. Der
ter Marıa Theresıia noch dominı:erende Glaube die weıtreichende Wıirksamkeıt multitunktionaler
Zucht- und Arbeitshäuser als Fürsorge-, Erziehungs-und Diszıplinierungsanstalten WAar geschwun-
den. Die Zuchthäuser mutierten darautfhin Anstalten des Strafvollzugs.

Die Arbeıt zeichnet sıch adurch AaUS, da{fß die Darstellung sorgfältig in die sozıalen, wirtschaftli-
chen, politischen und sozialpolitischen Bedingungen eingebettet 1Sst und dafß keinem Zeitpunkt
der Blıck auf umfassendere Zusammenhänge verloren geht. Kleın interpretiert diıe Entwicklung VO
dem Hıntergrund der Desintegration der Ständegesellschaft und der Entstehung der bürgerlichen
Gesellschaft und zeıgt dabei, Wwıe diıe Stelle eines patrımon1al verstandenen Verantwortungs C =
tühls der Obrigkeit ıne Armenpolitik Cralt, die die Überwindung der Armut als Aufgabe der M
tentlichkeit sah. Er macht d1e Reibungsverluste deutlich, denen dıe staatliıch inıtıerten Retormen be1
iıhrer Umsetzung 1ın Vorderösterreich ausgesetzt 11. Traditionale Ordnungsvorstellungen und
Verhaltensmuster, enk- und Mentalıtätsgegensätze zwıschen Wıen ur1d der Provınz vertälschten
die Reformen und setrtzten ihnen renzen. Dıie Abneigung eiıne instıtutionalısıerte und entin-
dıividualısierte Organısatıon der Armenunterstützung zeıgt sıch 1m Festhalten der SspOontanen,
kontrollierten arıtas. Das Wıirken der nıchtstaatlıchen, d. der kırchlichen Einrichtungen verhin-
derte ıne stärkere, monopolısıerte Umsetzung der staatlıchen Retormziele.

Kleıin halt für gerechtfertigt, die marıa-theresianıschen und jJosephinıschen Retormen als eiınen
gegenüber den Retormen des Jahrhunderts eigenständigen, »Zzweıten trühneuzeitlichen Versuch
einer Rationalısıerung des Armenwesens« bezeichnen (S. 324) Insgesamt konstatiert jedoch
ıhr Scheitern und damit auch das Scheitern ıhres sozlialdıszıplınatorischen Impetus. Als Absage
das ın den etzten Jahren umstrıttene Konzept der »Sozialdisziplinierung« als eınes Erklärungs-
usfifers sozıaler und mentalıtätsgeschichtlicher Prozesse (vgl Martın Dınges, Frühneuzeıtliche Ar-
menfürsorge als Sozialdisziplinierung? Probleme mıiıt einem Konzept, 1N Geschichte un Gesell-
schatt 174 1991, 5—29) möchte Klein dies gleichwohl nıcht verstanden wıssen und plädiert

überraschend, weıl nıcht näher begründet für seıne Anwendung auf das und Jahr-
undert. Herbert Aderbauer

IHOMAS ()JELSCHLÄGEL: Hochschulpolitik 1ın Württemberg 918 Die Auswirkungen der
Karlsbader Beschlüsse auf die Unuversıität Tübingen (Contubernium. Tübinger Beıträge ZUuUr
Uniuversıitäts- un! Wissenschaftsgeschichte, Bd 43) Sıgmarıngen: Jan Thorbecke 1995 27
Geb 78,—

.

Auf die Befreiungskriege und die Niederlage Napoleons folgte 1M Deutschen Bund noch längst
nıcht dle Freiheit. Die konstitutionellen Staaten reaglerten vielmehr zunächst unsıcher auf, oft rıgıde

den polıtıschen Partızıpationswillen des Bürgertums un: die nationallıberale Strömung, dıe
sıch Gesamtdeutschland als Ziel auf dıe Fahnen geschrieben hatte. Die deutschen ‚Unıversıitätsstaa-
ten«- 1M spezıiellen schleppten noch Wwel Probleme VO vordem ungelöst mıiıt sıch, die, obwohl VCI-
schıedener Natur, sıch dem präponderanten Aspekt des Staatsschutzes bald unentwirrbar mıit-
einander verknäulten bıs der Berg einen Wechselbalg autorıtärer Diszıplinierung gebar, der d1e V1-
rulenten Prozesse War verlangsamen, ber nıcht wirklıch aushebeln konnte: eiınen das
Bestreben, die tradıtionelle Autonomıie der Uniıiversıitäten immer weıter einzuschränken s1e ın
staatliıche Bildungseinrichtungen umzuwandeln, und ZUuU anderen den Versuch, die Hochschulen
eıner politischen Gesinnungskontrolle unterwerten« (S. 25) Bekanntlich beschlossen nach dem
Attentat des Jenaer Burschenschaftlers arl Sand autf August VO: Kotzebue 1mM Marz 1819 dıe MNECeUN

wichtigsten deutschen Staaten der Führung Österreichs 1mM Eilverfahren bereıts Sep-
tember 1mM böhmischen Karlsbad verschiedene Sondergesetze den »Unneren Feind«, darunter
eın SOgENANNLES »Universitätsgesetz«, das den deutschen Universitäten 1m Amt des »außerordentlıi-
hen landesherrlichen Bevollmächtigten« eın staatliıches Aufsichtsorgan mıit umtassender Diszıplı-
nargewalt verordnete, vorübergehend die Lehrtreiheit einschränkte und alle utonomen studenti1-
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schen Verbindungen untersagte., »Vorgeschichte, Durchführung und ITragweıite« dieses Uniuversıitäts-
stehen 1m Miıttelpunkt der Untersuchung S 14) einer Tübinger geschichtswissenschaftli-

chen Dissertation VO 1994 beı Woltram S1iemann un! Volker Schäter WwIıe der Titel besagt, mıiıt pri-
Orıtärer Konzentratıon auf Württemberg, ber »1m Ontext übergeordneter hıistorischer Aspekte«
4 20)

Dieses Vorhaben 1st der vorliegenden Arbeıiıt gut gelungen, nıcht zuletzt dank der tast scholasti-
schen Diszıplin, der sıch der Autor ın Methode un|!| Darstellung (ın tünt durchsichtig unterglieder-
ten Kapıteln) unterworten hat. Für seiınen Fleiß spricht die beeindruckende Lıiste der eingesehenen
Archivalien und gedruckten Quellen (S. 215-223); für seıne Leserfreundlichkeit die Konzentration
der Darstellung wohltuend und heute tast schon ungewohnt auf 186 Druckseıiten, denen eın An-
hang VO acht Je autf eigene Weıse instruktiven Dokumenten folgt

Vorbereitung und Beschlufßfassung ber das Universitätsgesetz (Kap und stehen, Ww1e eınst
realpolitisch, hier der Räson der Außenpolitik. Während Metternichs Ziele und Kalkül weıt
1m Vorteld, bereıits 1817, feststanden, wI1ıe dem Autor erstmals nachzuweisen gelingt (S. 24{f., 51 ff.)
ringt das kleine Württemberg bei anhaltenden Kommunikationsproblemen zwischen Zentrale und
Verhandlungsführern (Wangenheim, Wıntzıngerode, Zeppelın) nıcht sehr mıiıt der Scylla
populärer Mafßnahmen, mıt deren Tendenz Inan durchaus ontorm Wal, als mıt der Charybdıs, dafß
der betretffende Bundestagsbeschlufß zwangsläufig die Bundesgewalt auf Kosten der Einzelstaaten
stärkte S 58) Württemberg konnte ‚WwWar einıge Vorbehalte als »Bemerkungen Zur Registraturabgeben«, »dıeser stillschweigende Protest [machte] aber uch die I1 polıtische NMacht des
Monarchen deutlich« S 61) Die dem Druck ÖOsterreichs unausweıchliche Anerkennung der
Zuständigkeit des Bundes bedeutete »eıne völlige Kehrtwendung ın der bisherigen |württem-
bergischen] Hochschulpolitik« S 62), dıe durch die gleichzeitige Weıigerung Wılhelms ka das Uni-
versitätsgesetz USW. publızıeren, noch anderes ZUr Konsequenz hatte: »1mM Interesse der Wahrungdes Anscheins uneingeschränkter staatlıcher [gemeınt: königlicher] Souveränıtät einen eindeutigenVerfassungsbruch« S 66). Im Bliıck aut Vollzugsverordnung und Amtsınstruktion des » al landes-
herrlichen Bevollmächtigten« für die Uniuversıität Tübingen spricht der Autor VO eiıner » Verrechtlıi-
chung des Universitätsgesetzes« S f u.0.), die zunächst ermöglıchte, das Ausnahmegesetz
1ın Tübingen gleichsam systemkonform, will n 1m Rahmen der bestehenden Einriıchtungendurchzuführen« (S. 75) hne restlose Beseıtigung der Hochschulautonomie. Das heißt Württem-
berg reizte den Spielraum der Eınzelstaaten, selbst »dıe rechtliche tellung der Bevollmächtigtennäher festzulegen« (5. 70), voll AU.:  n

Ebenso ın der personellen Auswahl und 1n der Amtskonstruktion: Die Funktion des Bevoll-
mächtigten wurde 1m November 1819 ın der Person des (liberalen) Mediziners Johann Heıinrich
Friedrich Autenrieth mıt dem Amt des Vizekanzlers verbunden, das Autenrieth aufgrund des PCI-sönlichen Vertrauens Wılhelms bereits selit Junı 1819 (ab 18727 definitiv als Kanzler) innehatte. Dıie-
SCS Spezifikum macht D unmöglich, »1MmM weıteren Verlaut der Abhandlung 1ne klare Trennlinie
zwıschen dem [ Vize-]Kanzler und dem Regierungsbevollmächtigten ziehen« (> 80). Autenrieths
Amtsführung steht Wwıe 1mM klassıschen Drama als Kapıtel 1m Zentrum des Buchs Dreı Andeu-
tungen mussen hıer für vieles stehen, dessen Wert sıch nıcht zuletzt durch die Kontrastierung mıt
den reterierten Verhältnissen andernorts noch steigert: Autenrieth sah »den Stützpfeiler seıner
Wirkungsmöglichkeiten ın seiner persönlichen Autorität Und diese Autorität resultierte
tür ıhn iın erster Linıe Aus$s seıner Stellung als Vizekanzler« S 81). Querelen zwıschen Autenrieth
und »der VO den Gmelinschen angeführten Senatsmehrheit« haben ıhre Gründe nıcht hier S
Erganzt se1l Hatte Autenrieths Gegnerschaft 1n der Ev.-Theol Fakultät einen verläßlichen Stutz-
punkt, tand ın der 1817 eröftneten Kath.-Theol Fakultät seıne entschiedensten Parteigängerund ıhren Protessoren promiınente Patıenten!). Dıie effektivste Wafte studentische
‚Staatsfeinde«, das Immatrikulationsverbot für anderswo Relegierte, wur: d€ »auf der rechtlichen
Grundlage des Bundesgesetzes« ın der eıt VO 1821 bıs 1825 1ın Tübingen nıemanden aNngC-Wandt S 110) uch wenn Autenrieth sıch persönlıch mıt dem studentischen Verbindungswesennıcht anireunden konnte (sıehe dazu seınen austührlichen Bericht den Könıig, als Dokument
Nr. 18/-202 abgedruckt), wahrte ıhm gegenüber »eıne ıberale Grundposıition« S 102) Un-
ter seıiner Agıde tlorierte eın trüher »Ausschufß der Studierenden«: »die vertafßte Studen-
tenvertretung 1n Deutschland« Exkurs 113{f£.) S50 WAar CS, alles ın allem, wesentlich der mts-
führung Autenrieths verdanken, da{fß den Protessoren und Studenten ın Tübingen damals
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nıcht jene »Atmosphäre VO  — Miıfstrauen, Furcht und Unsicherheit« herrschte, »welche den Be-
dıngungen der Restauratıon den deutschen Hochschulen Eınzug hıelt« S 93) Dıieser liıberale
Kurs hıelt sıch uch noch, als ın Tübingen preußischem Druck und dem der Maınzer »Zen-
traluntersuchungskommission« für politische Umtriebe den Hochschulen) die Burschen-
schaft >Armınıa« und überhaupt das studentische Vereinswesen ermitteln Walr (4 Kapıtel).
Im einen Fall bremste uch ın Stuttgart dıe Befürchtung, I1lan wolle VO Preufßen aus »autf diesem
Wege das Deutsche Unuversitäts-Wesen centralisieren« (S. 155} die Begeisterung für die Mıtar-
beıit, 1mM anderen konnte Inan sıch dank der Regıe Autenrieths (Ausschufß der Studıerenden) miıt der
»offizıelle[n] Tolerierung des studentischen Vereinswesens durch das Staatsoberhaupt« beruhigen
S 136)

Erst 1mM Akt (Kapıtel) nımmt dann, OZUSagen inszenıerungsgerecht, uch ın Tübingen das
Drama der ‚Demagogenverfolgung:« seiınen düsteren Lauf, als mıiıt der Aufdeckung der yVer-
schwörung< des Jünglingsbundes, deren Folgen, deren aufßenpolitischen Konsequenzen für Wüuürt-
temberg und deren »Auswirkungen auf die Psychologie König Wıilhelms 1.« (D 162) zıiemlic rasch
824/75 das nde der lıberalen Hochschulpolitik 1n Württemberg eingeläutet wırd Überwachungund Fremdenpolizei treten die Stelle trüher studentischer Selbstverwaltung. Der König ordnet
»eıne grundlegende Revısıon des unıversıtären Ordnungsrechts A1I1« (& 167), das jetzt eingebettet 1st
»1N eın hochschulpolitisches Gesamtkonzept, das etzten Endes bezweckte, dıe Universıität ın ıne

Anstalt des öffentlichen Rechts umzuwandeln« S 169) An Autenrieths Stelle trıtt VO
November 1825 bıs 1829 eın »außerordentlicher Regierungskommissar« (Karl Ludwig Hofacker,

175 {f.) mMit umifiassenden admıinistratiıven und disziplinarıschen Vollmachten. 1829 WITF: d der Uni1-
versiıtät ıne 1NCUEC Verfassung okroyıert (>»Organisches Statut«), das die Rektoratsverfassung, die
bereits 1mM Herbst 1828 ZUr Dısposıition stand S 171), endgültig beseıitigt S 179) Mıt ıhrem Fall
wıederum 1M Aprıil 1831 WAar der STAatLus QUO Ntie wiederhergestellt S 180)

Waren Gewıinn un:! Verlust während dieser wenıgen Jahre nıchts anderes, als W as die Universıität
1n scheinbar zyklısc wıederkehrenden Konjunkturen alle paar Jahre ımmer wieder eiınmal gewınntund verliert? Sınd ‚Radikalenerlasse« geeıgnete Steuerungsinstrumente der Hochschulpolitik, arMiıttel Zur Hochschulretorm? Manches begriffliche ;aggı1ornamento« des Autors suggeriert solche
Fragen. Doch seıne Untersuchung g1bt schieten Aktualısıerungen keinen Grund Seiıne Forschungenlassen iıhn insgesamt O! einer posıtıven Bılanz kommen: »dıe Reorganısatıon des studentischen
Ordnungsrechts War Bestandteıil eınes Gesamtkonzepts, welches etzten nde darauf hın-
auslıef, die veralteten ständisch-korporativen Strukturen autzubrechen und die Universıität als ıne
öffentliche Bildungseinrichtung in den Gesellschattsverband integrieren« S 186).

Die Tübinger wıe die allgemeine Universitätsgeschichte sınd durch diese sach- un! methoden-
kompetente Dıiıssertation substantiell bereichert. uch tür den weıteren Kreıs der Instıtutionen-,
Politik-, Wiıssenschafts-, ereins- der Verfassungsgeschichte 1st s1e durchaus VO Interesse. Die
Reihe ‚Contubernium-« zeıgt sıch mMiıt ıhr uch kurz VOT dem fünfzigsten Band noch ımmer vıtal und
qualitätsvoll.

Das Personenregister S 235-237) 1st begrüßen, hat ber Lücken. S50 tindet sıch beispielswei-der katholische Theologe Johann Sebastian Drey als amtıierender Rektor gelegentlich ‚War 1mM
Apparat geNaANNT S 116 und 127 aber nıcht 1m Regıister. Abraham Peter Kustermann

Württemberg 1840 Beıiträge Zu 150jährigen Bestehen des Württembergischen Geschichts-
und Altertumsvereins, hg HANS-MARTIN MAURER (Lebendige Vergangenheıt. Zeugnisse und
Eriınnerungen, 18) Stuttgart: Kohlhammer 1994 147 Geb 32,-.

Miıt dem Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereıin fejerte 1mM Oktober 1993 eiıner der 5l-
testen noch bestehenden deutschen Geschichtsvereine se1ın 150)ährıges Bestehen. Er beging seın
würdıges Jubiläum nıcht 1Ur mıt eiınem Festakt, sondern uch mıt eiınem Symposium zu Thema
» Württemberg 1840« Dıie Vortrage lıegen DU größtenteils 11UTX geringfügig überarbeitet und
mıt Anmerkungen versehen gedruckt VOIL.

Der Festvortrag VO Bernhard Zeller wirtft ein1ıge Schlaglichter aut den poliıtischen Gehalt der
Werke einıger schwäbischer Dıiıchter 1840 Bernhard Mann eriınnert die Feierlichkeiten, dıe
anläßlich des 25jährigen Regierungsjubiläums VO König Wılhelm ın Stuttgart 1841 abgehalten


